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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15814

"Cross Compliance: Kontrollen mindestens 24 Stunden vorher anmelden und verträglich

gestalten!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/15814 vom 08.03.2017

2. Plenarprotokoll Nr. 98 vom 09.03.2017

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16435 des LA vom 28.03.2017

4. Beschluss des Plenums 17/16572 vom 25.04.2017

5. Plenarprotokoll Nr. 102 vom 25.04.2017
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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Leopold 
Herz, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, 
Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander 
Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Cross Compliance: Kontrollen mindestens 24 Stunden vorher 
anmelden und verträglich gestalten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Cross Compliance-Kontrollen 
24 Stunden vorher beim betreffenden Landwirt anzumelden und ver-
träglich zu gestalten. 

Unangemeldete Kontrollen im Rahmen eines begründeten Verdachts 
müssen selbstverständlich erhalten bleiben. 

 

 

Begründung: 

Bestimmte EU-Agrarzahlungen sind an Verpflichtungen aus den Be-
reichen Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze 
sowie Tierschutz gebunden. Diese Verpflichtungen bezeichnet man 
als „Cross Compliance“. 

Alle Cross Compliance-Kontrollen erfolgen in der Regel zufällig. Die 
Kontrolleure und Kontrolleurinnen fahren meist unangemeldet zu den 
Betrieben um ihre Kontrollen durchzuführen. Oft treffen sie jedoch den 
Betriebseigentümer bzw. die Betriebseigentümerin nicht an, weshalb 
die Kontrolle nicht stattfinden kann. Solche „Leerfahrten“ kosten den 
Kontrolleuren viel Zeit. Zeit in denen sie sicher eine Kontrolle durch-
führen könnten, wenn sie die Prüfung mindestens 24 Stunden zuvor 
anmelden würden. Laut Artikel 25 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 können Vor-Ort-
Kontrollen auch angekündigt werden, sofern dies ihrem Zweck oder 
ihrer Wirksamkeit nicht zuwiderläuft. Bei einer Ankündigung 24 Stun-
den im Voraus ist dieser Prüfzweck nicht gefährdet, da die Zeit nicht 
ausreicht, um eventuell bestehende Mängel in einem landwirtschaftli-
chen Betrieb auszubessern. Vielmehr hilft es, dass der Landwirt den 
Tag der Kontrolle entsprechend noch kurzfristig so planen kann, dass 
die Kontrolle schnell und reibungslos durchgeführt werden kann und 
den Betriebsablauf nicht mehr als unbedingt nötig stört. 

Unabhängig von der Anmeldung 24 Stunden im Voraus müssen auch 
künftig die begründeten Verdachtsfälle behandelt werden. Hier müs-
sen unangemeldete Kontrollen weiterhin möglich sein. 

 



einer ständig wachsenden Bevölkerung nicht mehr 
Wohnungsbau in Szene setzen, ohne dafür zusätzli-
che Flächen in Anspruch zu nehmen.

(Beifall bei der CSU)

Das ist irreal. Da muss man Farbe bekennen und ehr-
lich sagen, was man will. Wenn Sie sagen, es dürfe 
kein Quadratmeter mehr in Anspruch genommen wer-
den, können nicht so viele Wohnungen gebaut wer-
den, wie wir eigentlich brauchen. Wir brauchen also 
eine Möglichkeit, die es Kommunen erleichtert, Bau-
land auszuweisen.

Der Tagesordnung zufolge wird der Bundestag wohl 
noch heute Abend in einer Spätsitzung über die No-
vellierung des Baugesetzbuchs entscheiden. Dank 
unserer massiven Einflussnahme in Berlin sind darin 
dann auch die Punkte enthalten, die den Kommunen 
die Möglichkeit geben, unmittelbar am Ortsrand mit 
vorhandener Bebauung zusätzliche Bauflächen er-
leichtert auszuweisen. Wir haben das Vorhaben der 
Bundesbauministerin unterstützt, mit dem neuen Bau-
gebietstyp des urbanen Gebietes innerstädtisch das 
Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe flexibler zu 
regeln.

Nicht die Kollegen der CSU-Landesgruppe waren im 
Bundestag in den letzten Wochen ständig dagegen, 
diese Regelung in das Baugesetzbuch aufzunehmen. 
Ich hoffe sehr – das sage ich auch an die Adresse der 
GRÜNEN –, dass das Ganze heute im Deutschen 
Bundestag eine Mehrheit findet. Am 31. März soll die 
Neuregelung dann im Bundesrat behandelt werden. 
Dann haben wir also konkret den Kommunen die Aus-
weisung von Bauland erleichtert; keine Kommune 
kann jedoch dazu gezwungen werden.

Eine letzte Bemerkung mit Blick auf andere Bundes-
länder: Alle halten bei jeder Gelegenheit insofern 
Sonntagsreden, als wir mehr Wohnungsbau brau-
chen. Wenn wir dies ernst meinen, frage ich mich 
schon, wie es in den letzten Jahren bundesweit bei 
der Grunderwerbsteuer so weit kommen konnte. Vor 
ein paar Jahren wurde die Zuständigkeit für die Fest-
legung des Grunderwerbsteuersatzes den Ländern 
übertragen. Vom Bund wurde über viele Jahre ein 
Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % festgesetzt, und 
siehe da, nach einigen Jahren der Zuständigkeit der 
Länder gibt es unter 16 Bundesländern nur noch zwei 
Länder, nämlich den Freistaat Sachsen und den Frei-
staat Bayern, die nach wie vor einen Steuersatz von 
3,5 % haben.

(Beifall bei der CSU)

Zwar erklären auch alle anderen Bundesländer, den 
Wohnungsbau verstärken zu wollen. Sie haben aber 

allesamt den Grunderwerbsteuersatz auf 4 %, 4,5 %, 
5 %, 5,5 %, manche inzwischen sogar auf 6,5 % er-
höht. Manche Länder sind dabei, den ursprünglichen 
Grunderwerbsteuersatz sogar zu verdoppeln. Ich 
kann doch den Bürgern in unserem Land nicht ernst-
haft sagen: Ich will zwar für den Wohnungsbau etwas 
tun, verteuere aber gleichzeitig allein mit steuerlichen 
Maßnahmen das Bauen und den Erwerb eines Eigen-
heims immer mehr. Das lehnen wir ab. Deshalb bitte 
ich Sie nachdrücklich, unserem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge 
wieder getrennt.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte jetzt um etwas Konzentration. Wir haben drei 
Abstimmungen.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Vier!)

– Eins, zwei, drei. – Wer dem Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 17/15808 – das ist der Antrag der CSU-
Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion 
und die FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! – SPD-
Fraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist der 
Antrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15836 – das ist der Antrag der Fraktion der 
FREIEN WÄHLER – zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – FREIE WÄHLER, SPD. Ge-
genstimmen! – CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt. 

Wer schließlich dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15837 – das ist der Antrag der SPD-Fraktion – 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegenstim-
men! – CSU. Enthaltungen? – FREIE WÄHLER und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15809 mit 17/15816 sowie auf den Drucksa-
chen 17/15838 mit 17/15843 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch den 
Tagesordnungspunkt der namentlichen Abstimmung 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Dr. Leopold Herz u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15814 

Cross Compliance: Kontrollen mindestens 24 Stunden vorher 
anmelden und verträglich gestalten! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Leopold Herz 
Mitberichterstatter: Martin Schöffel 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie re-
gionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 56. Sitzung am 15. März 2017 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 56. Sitzung am 28. März 2017 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Angelika Schorer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Dr. Leopold Herz, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, 
Joachim Hanisch, Johann Häusler, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15814, 17/16435 

Cross Compliance: Kontrollen mindestens 24 Stunden vorher 
anmelden und verträglich gestalten! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? – 

Auch nicht. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.
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